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Wie schütze ich
meine Ideen und Produkte?

Diese existenzielle Frage
beantwortet jetzt Dominik Ei-
ckemeier, Partner der wirt-
schaftsberatenden Sozietät
Heuking Kühn Lüer Wojtek in
Köln, in seinem neuen Buch
“Chefsache Geistiges Eigen-
tum”. Obwohl als Anwalt eher
an rechtlich abgesicherte For-
mulierungen gewöhnt, hat er
in diesem Werk auf vor Para-
graphen strotzendes und ver-
klausuliertes Juristendeutsch
verzichtet und einen anschauli-
chen Einstieg in den gewerbli-
chen Rechtschutz vorgelegt.
Denn das Buch wendet sich an

Entscheider in den Unterneh-
men, an Praktiker, Kreative
und Existenzgründer, denen
ein Gefühl vermittelt werden
soll, ob und wie Ideen erfolg-
reich geschützt werden kön-
nen.

Eickemeier erläutert auf
287 Seiten, wie gesetzlicher
Schutz erreicht und gegen Ver-
letzung durch Dritte verteidigt
werden kann. Behandelt wer-
den nicht nur Marken, Logos
und Brands, sondern auch das
Urheber- und Wettbewerbs-
recht.

Als besonders praktisch er-
weisen sich dabei die kurzen ta-
bellarischen Übersichten zu
allen Verfahrensschritten und
Problembereichen, wie etwa
die Entstehung des Marken-
schutzes, Markenformen und
-kategorien oder Grundzüge
des Anmeldeverfahrens. (al)

“Chefsache Geistiges Ei-
gentum” ist im Verlag Recht
und Wirtschaft, Frankfurt er-
schienen und kostet € 28,-.
(ISBN 3-8005-7313-X).

“Günstige Prognosen” und
“Erfolgreich gärtnern”

Ideenvielfalt im Medienmarkt

Mehr Wettbewerb im
Energiemarkt. Das ist zur Zeit
das Motto in Regierungskrei-
sen. Passende Informationen
zu diesem Thema kann die
“Energiestudie”, geschützt von
der Kanzlei Geitz Trucken-
müller und Lucht, bieten.
Auch die “Gasstudie” kommt
zur rechten Zeit. Ist doch gera-
de jetzt die Angst vor mächti-
gen Energiekonzernen wie
Gazprom ein zentrales Thema
der Medien. Selbst der Hoff-
mann und Campe Verlag wid-
met sich der Frage nach
Energieressourcen. “Die Koh-
le-Saga” setzt historische Ak-
zente.

Doch Zukunftssorgen
bringen keine hohen Quoten
und so verlassen sich die Me-
dien Experten mit “Sensation”
und “Augenzeugen-TV” auf
die ausgeprägte Sensationslust
des Zuschauers. Noch wichti-
ger als das Unglück der Ande-
ren ist natürlich das Thema
Liebe und Essen. Perfekt kom-

biniert von Norddeich TV mit
dem Titel “ Liebe geht durch
dem Magen”. Auch die Man-
danten von RAin Bettina
Krause stellen sich die Frage
“Was isst Deutschland?”. Die
Antwort lautet natürlich: Fast-
food. Aber das muss nicht im-
mer so gesundheitsschädlich
sein, wie es sich vielleicht an-
hört. “Schnelle Küche mit
Stern” schützen die Patentan-
wälte Findeisen Hübner Neu-
mann Seer ig für ihre
Mandanten. Das läßt hoffen.

Sehr bedenklich stimmen
uns dagegen die neuen Titel
von MTV Networks. “Da-
menwahl” heißt es hier und
“Um Antwort wird gebeten”.
Sollte MTV jetzt etwa Wert
auf höfliche Umgangformen
legen? Der MTV-Tite l
“Para-Comedy” nimmt uns al-
lerdings die Angst vor einem
plötzlichen Profilwechsel des
Jugendsenders. Alle 62 Titel
im Überblick finden Sie auf
der nächsten Seite.(al)



Für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Tonträger, Hörfunk, TV und Film

DERTITELSCHUTZ
ANZEIGER

Deutschlands führendes Spezialmedium für Titelschutz

31. Okt. 2006
Woche 44

Nr. 796

Diese Woche: 62 Titel
acc
ALLRADLER
AOK beneFIT
Arceo
Asia Life
augenzeugen TV
augenzeugen.tv
Augenzeugen-TV
augenzeugenTV.de
Bayern (Blas-) Musik Festival
Beijing 2008
Blasmusik Champion
Damenwahl - Du bist raus
Das deutsch-deutsche Geheimnis
Der Gebäudesystemdesigner
Der große Blasmusikwettbewerb
Der perfekte Tag
Die Akte Ackermann
Die Erfinder-Werkstatt
Die Fischwaid
Die Kohle-Saga
Die perfekte Woche
Die Welt 50plus
DIGITAL_DENTAL.NEWS D D N

Divadonna
EM-Planer
EM-Planer 2008
EM-Wandplaner
EM-Wandplaner 2008
Energiestudie
Erfolgreich gärtnern mit dem

Wissen aus der guten alten Zeit
essenz
Gasstudie
Gold Das Magazin für

die schönste Zeit des Lebens
Gold Das Magazin für

Menschen im besten Alter
Gold Zeit zum Leben
Grand Prix der Blasmusik
Großstadt-Cowboys
Günstige Prognose
Jahrbuch der Münchner Ballett-

Akademie der Hochschule für
Musik und Theater

Joining Plastics -
Fügen von Kunststoffen

Kargar trifft den Nagel

Kompetenzcenter-
Gebäudesystemdesign

Liebe geht durch den Magen
Mathematik zum Anfassen
Mein allerschönstes Weihnachtslied
Mein Frische-Programm
Outcome
Papa allein daheim
Para-Comedy
pfadfinden
primaSchenken
Schnelle Küche mit Stern
sensation TV
sensation.tv
sensation-TV
sensationTV.de
SpurenSuche
Stadtplan Jüdisches München -

Die Stadt als Text
u.A.w.g. - um Antwort wird gebeten
Wer tunt was
Wie isst Deutschland?

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Nr. 797 erscheint am 07.11.2006 Anzeigenschluss: 03.11.2006, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Software Titel

Die nächste Ausgabe: Nr. 798 erscheint am 14.11.2006 Anzeigenschluss: 10.11.2006, 10 Uhr

Rund 45.000 archivierte Titel !Recherchieren Sie kostenlos
unter:

www.titelschutzanzeiger.de



Für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Tonträger, Hörfunk, TV und Film

DERTITELSCHUTZ
ANZEIGER

31. Okt. 2006
Woche 44

Nr. 796

Deutschlands führendes Spezialmedium für Titelschutz

er nichts. Das Design des
„A9“ habe man selbst entwickelt.
Das chinesische Fahrzeugplagiat
ist nun schon das zweite, das in-
nerhalb von kürzester Zeit von
sich reden macht. Kaum zwei
Wochen ist es her, da sorgte eine

in China hergestellte Kopie des
Kle inwagen SMART für
Schlagzeilen. Das Plagiat sollte
für den europäischen Markt
bestimmt sein.
Quelle:
www.markenbusiness.de

Das Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt hat eine
neue Statistik der Gemein-
schaftsmarken veröffentlicht.

Abrufbar sind die “Statistics of
Community Trade Marks” -
Stand 30.09.06 - unter :
www.habm.eu.int

Chinesischer Fahrzeugbauer
kopiert MAN-Bus „Starliner“

Man könnte meinen,
hochmoderne deutsche Reise-
busse führen durch China.
Doch der Schein trügt. Was
aussieht, wie ein Bus aus den
Werkhallen des Nutzfahrzeu-
geherstellers MAN, ist nur eine
Kopie. Hergestellt wird das
Plagiat, das unter dem Namen
„A9“ durchs Land rol l t ,
von Zonda, Chinas drittgröß-
ter Unternehmensgruppe für
Busse.

Der deutsche Hersteller
MAN teilte jetzt mit, dass er
vor einem Gericht in Peking
Klage eingereicht hat. Zonda
hätte Luxusreisebusse der
MAN-Tochter Neoplan nach-
gebaut, lautet der Vorwurf.
„Das ist ein absolut glasklarer
Fall“, sagte Franz Neundlin-
ger , Vizepräs ident von
MAN-China, laut Berichten
des Spiegel. „Es handelt sich
um einen ernsten Fall von Pa-
tentverletzung.“

Im Mitte lpunkt des
Rechtsstreits steht das Design
des Modells „Starliner“, das
MAN im Herbst 2004 auf der
Automesse in Hannover erst-
mals der Öffentlichkeit vor-
stellte. Nur wenige Monate
vergingen, bis im März 2005
ein gleich aussehendes Fahr-
zeug auf einer Bus-Schau in
Shanghai präsentiert wurde.
Bei dem Modell handelte es
sich allerdings nicht um den

echten „Starliner“, sondern um
eine Kopie namens „A9", her-
gestellt vom Fahrzeugbauer
Zonda aus der Provinz Jiangsu.

Das Unternehmen MAN,
das im August 2005 das Design
seines „Starliners“ in China er-
folgreich schützen ließ, geht
davon aus, dass Zonda bereits
einige hundert dieser Busse
verkauft hat. Und das zu einem
sehr viel niedrigeren Preis als
für die originalen „Starliner“
eigentlich gezahlt werden
müsste. Angeblich ist der „A9“
bereits für 90.000 Euro zu ha-
ben, während man für den ech-
ten „Starliner“ in China rund
200.000 Euro zahlen soll.

Leidtragender der Fäl-
schungsgeschichte ist vor allem
der chinesische MAN-Partner
Neoplan Youngman Jinhua,
der die Lizenz für den Bau des
„Starliners“ erworben hat und
den Bus für den chinesischen
Markt herstellen will. Er rech-
net nun mit großen Verlusten.
Neundlinger vermutet, dass
die Chinesen die eindrucksvol-
le und preisgekrönte Form des
„Starliner“ von Fotos abgekup-
fert haben.

Er erwartet, dass die chine-
sischen Richter die Produktion
des „A9" so schnell wie mög-
lich stoppen und Zonda zu ei-
ner Entschädigung verurteilen.
Der beschuldigte Autobauer
erklärte, von einer Klage wisse

Die jugendlichen Ama-
teur-Detektive Justus, Peter
und Bob aus der erfolgreichen
Krimi-Serie “Die Drei Frage-
zeichen” müssen jetzt in der
Hörspielversion auf ihre be-
rühmten Fragezeichen verzich-
ten. Grund dafür ist ein
Rechtsstreit zwischen dem
Kosmos-Verlag, der die Ju-
gendbücher herausbringt und
der Sony BMG- Tochter Euro-
pa, die für die Hörspiele zu-
ständig ist.

Laut einer Meldung der
Süddeutschen Zeitung rekla-
miert Sony BMG die alleini-
gen Rechte für die Fortführung
der Krimi-Reihe für sich. Der
Kosmos-Verlag argumentiert
dagegen, die Hamburger Hör-
spielproduzenten hätten nur
die Veröffentlichungsrechte an

zehn Bänden der “Drei ???”
von den Erben des Autoren er-
worben. Der US-Journalist
Robert Arthur hatte die Ge-
schichten um die drei Detekti-
ve schon in den 60er Jahren
geschrieben. Für eine endgülti-
ge Klärung muss das Düssel-
dorfer Landgericht im Januar
nächsten Jahres sorgen.

In der Zwischenzeit hei-
ßen die Drei ??? in der Hör-
spielversion “Die Dr3i”. Sogar
die Namen der schlauen Tee-
nies sollen geändert werden.
Aus Justus Jonas und Peter
Shaw werden - wie im amerika-
nischen Original - Jupiter
Jones und Pete Censhaw. Ob
sich die Fans der Kult-Serie da-
mit identifizieren können,
wird sich zeigen. (al)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

primaSchenken
pfadfinden

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Junior-Verlag GmbH & Co. KG,
Raboisen 30, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unseren
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Schnelle Küche mit Stern
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse aller
Art, Hörfunk, Film und Fernsehen sowie Bild- und Tonträger,
Software und elektronische Medien einschließlich Multimedia
Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

Patentanwälte Findeisen Hübner Neumann Seerig,
Pornitzstraße 1, 09112 Chemnitz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

acc
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und Abwandlungen.

acc-media e.K.,
Sonnbornstraße 59, 40625 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Asia Life
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

W.P.T. Verlags GmbH,
Weinmarkt 1, 90403 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Wer tunt was
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Domsel-Consulting,
Flatenstraße 11, 68623 Lampertheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Die Akte Ackermann
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Titelkombination für alle Medien, insbesondere elektroni-
sche Medien einschließlich Multimediaanwendungen (Online-
und Offline-Dienste) und sonstige Online-Medien sowie Druck-
erzeugnisse.

Nieding+Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft,
An der Dammheide 10, 60486 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

AOK beneFIT
in allen möglichen Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Kombinationen, Wortver-
bindungen, Ergänzungen, graphischen Darstellungen, Unterti-
teln und/oder Zusammensetzungen in allen Medien, insbe-
sondere für Printmedien, Spiele, elektronische Medien und
Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Dienste und sons-
tige Online-Medien, sowie CD-ROM, CD-I, DVD.

wdv Gesellschaft für Medien
& Kommunikation mbH & Co. OHG,
Siemensstraße 6, 61352 Bad Homburg v.d.H.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Mathematik zum Anfassen
Mein allerschönstes Weihnachtslied
Wie isst Deutschland?
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Bettina Krause Rechtsanwaltskanzlei,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

augenzeugen TV
Augenzeugen-TV
augenzeugen.tv
augenzeugenTV.de
sensation TV
sensation-TV
sensation.tv
sensationTV.de

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

DME Die Medien Experten GmbH & Co. KG,
Friedrichstraße 246, 10969 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Divadonna
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Tonträger al-
ler Art und Musikwerke.

Rechtsanwälte Frömming & Partner,
Dr. Endress Wanckel
Rothenbaumchaussee 3, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Grand Prix der Blasmusik
Der große Blasmusikwettbewerb
Blasmusik Champion
Bayern (Blas-) Musik Festival
in allen möglichen Schreibweisen, Titelkombinationen und mit
entsprechenden Untertiteln, Darstellungsformen, Wort- und Zei-
chenverbindungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Zusammen-
setzungen und Schriftarten zur Verwendung für Film, Funk,
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Druckereier-
zeugnisse, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Offline- und Online-Dienste, Online-Medien, Werbung, Promoti-
on, Merchandising und Veranstaltungen.

SCHOEPE FETTE PENNARTZ REINKE
Rechtsanwälte,
Beethovenstraße 14, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Das deutsch-deutsche Geheimnis
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombi-
nationen, graphischen Darstellungen, entsprechenden Zusät-
zen, Untertiteln und Zusammensetzungen, in allen Medien,
einschließlich Tonträger, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernse-
hen, Software, Off- und Onlineservices, CD-ROM, CD-I und an-
dere Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien- und Netzwerke, Bücher und alle an-
deren Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller
Art.

Rechtsanwälte Junghans & Radau,
Lietzenburger Straße 99, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Damenwahl - Du bist raus
u.A.w.g. - um Antwort wird gebeten
Kargar trifft den Nagel
Para-Comedy
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammen-
setzungen in allen Medien, einschließlich Tonträgern, Bildton-
träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie alle elektronische Me-
dien, insbesondere auch Online- und Offline-Dienste (z.B.
Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere
auch CD-ROM, CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und
alle Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller
Art.

MTV Networks GmbH & Co. OHG,
Stralauer Allee 7, 10245 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Joining Plastics -
Fügen von Kunststoffen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren
DVS-Verlag GmbH,
Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere
Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Großstadt-Cowboys
in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Abkürzungen, Wortverbindungen und graphischen Darstellun-
gen sowie entsprechenden Untertiteln für alle Medien, insbe-
sondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, elektro-
nische/digitale Medien einschließlich Multimediadienste (On-
und Offline-Dienste/Internet) und Bild-, Ton- und Datenträger al-
ler Art sowie öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen.

Wilde & Beuger Rechtsanwälte,
Kaiser-Wilhelm-Ring 15, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Liebe geht durch den Magen
Die Erfinder-Werkstatt
in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,
Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonstige
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Off-line und On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle, elektroni-
sche und digitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse,
CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art
und Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen
sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

NORDDEICH TV Produktions-GmbH,
Hans-Böckler-Straße 163, 50354 Hürth

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Energiestudie
Gasstudie

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, entsprechenden Zusätzen in allen Medien, ein-
schließlich elektronischen Medien, insbesondere auch Online
und Offline Diensten, sowie für Messen, Kongresse, Fachtagun-
gen und sonstige Veranstaltungen aller Art.

GEITZ TRUCKENMÜLLER LUCHT,
Kriegsstraße 234, 76135 Karlsruhe

Gemäß § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten
Titelschutz in Anspruch für

Gold
Zeit zum Leben

Gold
Das Magazin für

die schönste Zeit des Lebens

Gold
Das Magazin für

Menschen im besten Alter
in allen Schreibweisen, möglichen Kombinationen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für alle Medien,
insbesondere elektronische und digitale Medien, Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse.

BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Ganghoferstraße 33, 80339 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Welt 50plus
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Wortverbindungen, Darstellungsformen und mit allen Untertiteln
und Zusätzen, insbesondere für alle Medien, insbesondere
Printmedien und Veranstaltungen.

KW MEDIEN,
Moltkestraße 123-131, 50674 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Outcome
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

SpurenSuche
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige On-
line-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Fischwaid
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Edition Marisol,
Apto. 1029, PT- 8801-908 Tavira/Luz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Kohle-Saga
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hoffmann und Campe Verlag GmbH,
Harvestehuder Weg 42, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Der perfekte Tag
Die perfekte Woche

in allen Schreibweisen, sämtlichen Darstellungsformen, Schrift-
arten und Wortverbindungen, für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, elektronische Medien einschließlich Multi-
media Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

Strömer Rechtsanwälte,
Duisburger Straße 5, 40477 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Günstige Prognose
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Kombi-
nationen, Darstellungsformen und mit allen Untertiteln und Zu-
sätzen für alle Medien, insbesondere Rundfunk, Film, Fern-
sehen, Bild-, Ton- und Datenträger, elektronische und digitale
Medien- und Netzwerke, Printmedien, Merchandising.

Brehm & v. Moers Rechtsanwälte + Steuerberater,
Oberbaumbrücke 1, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Erfolgreich gärtnern mit dem
Wissen aus der guten alten Zeit

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Daten- und Tonträger, insbesondere Video/DVD
und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für meine Man-
danten Renata Stih und Frieder Schnock Titelschutz in An-
spruch für:

Stadtplan Jüdisches München -
Die Stadt als Text

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen und
Kombinationen, für alle Medien, Bücher und alle übrigen Print-
medien, audiovisuelle Medien, elektronische Medien und Netz-
werke, Rundfunk, Film, Fernsehen sowie Datenträger aller Art.

Rechtsanwältin Dr. Miriam Kellerhals,
Holtzendorffstraße 7, 14057 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Jahrbuch der Münchner Ballett-
Akademie der Hochschule für
Musik und Theater

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen zur Verwen-
dung in allen Medien, insbesondere im Bereich Druckerzeug-
nisse.

RAe Werner Luger Werner,
Brienner Straße 9, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für den Titel

Mein Frische-Programm

in allen Darstellungsformen, Schreibweisen und Zusammenset-
zungen, in allen Medien, und zwar auch für Rundfunk- und Fern-
sehsendungen, Druckerzeugnisse, Internet sowie Bild-, Ton-
und Datenträger aller Art.

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Prinz,
Sachsenring 81, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

essenz
in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen,
grafischen Gestaltungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Unter-
titeln sowie Kombinationen für Printmedien, Hörfunk, Film, Fern-
sehen, Bild-, Ton- und Datenträger, Softwareerzeugnisse,
elektronische und digitale Medien, Netzwerke, Offline- und On-
linedienste sowie sonstige Online-Medien.

Port Media GmbH,
Senefelderstraße 14, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Der Gebäudesystemdesigner
Kompetenzcenter-

Gebäudesystemdesign
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, mit allen Zusätzen,
Schriftarten, Kombinationen und Abwandlungen für sämtliche
Medien, insbesondere Printmedien, elektronische Medien und
Netzwerke, Ton-, Daten- und Bildträger.

RA Thomas Weichslgartner,
Giesebrechtstraße 2 IV, 81669 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

EM-Planer
EM-Planer 2008
EM-Wandplaner
EM-Wandplaner 2008
Beijing 2008

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

in.takt musik und media marketing GmbH,
Münsterstraße 5, 59065 Hamm
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

ALLRADLER
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Martin Freyer & Volker Hamacher GbR,
Otto-Fischer-Straße 5, 50674 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Papa allein daheim
in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Arceo
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und Abwandlungen für Druckerzeugnisse, insbesondere Zeit-
schriften und elektronische Medien.

RAe Allen & Overy LLP,
Kehrwieder 12, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

DIGITAL_DENTAL.NEWS D D N
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Comcord GmbH,
Lindemannstraße 90, 40237 Düsseldorf
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